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Bürgschaftsurkunde 
Der Auftragnehmer 

Name und Sitz 

 

und 
der Auftraggeber 

 

letztlich vertreten durch 

haben folgenden Vertrag geschlossen: 
Nr. des Auftragschreibens/Vertrages Datum 

Bezeichnung der  Leistung 

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung 
der Leistung zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft. 

Der Bürge 
Name und Anschrift 

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und 
verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von 

€ 

an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.  

Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschafts- 
forderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages 
getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. 

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 

 
Ort, Datum  Unterschrift(en) Bürge 
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Richtlinien zu 421  
Vertragserfüllungsbürgschaft 

1 Bürgen 

Als Bürgen kommen nur die 
- in der Europäischen Union oder 
- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

oder 
- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Übereinkommens über das öffentliche 

Beschaffungswesen 
zugelassenen Kreditinstitute bzw. Kreditversicherer in Betracht. 
Die Kreditinstitute der EU sind in einer von der Kommission der Europäischen Union erstellten und 
jeweils im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Bankenliste aufgeführt. 
Bei der Vorlage von Bürgschaften anderer Kreditinstitute bzw. Kreditversicherer - die also nicht in 
den vorgenannten Listen aufgeführt sind - hat der Bieter/Auftragnehmer den Nachweis der 
Zulassung zu führen. 

2 Rückgabe 
Die Bürgschaftsurkunde nach Formblatt Vertragserfüllungsbürgschaft 421 ist erst nach Abnahme 
und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben; es sei denn, dass Ansprüche des 
Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht 
erfüllt sind. Hier kommen nicht erledigte vertragliche Schadensersatzansprüche aus der Zeit der 
Vertragserfüllung in Betracht. Dann darf er auch für diese Vertragserfüllungsansprüche einen 
entsprechenden Teil der Sicherheit bis zur Höhe der Kosten für die noch nicht erledigten Ansprüche 
zurückhalten. 

3 Zugelassene Kreditinstitute 

Zugelassene Kreditinstitute können unter www.bafin.de eingesehen werden. 

http://www.bafin.de/





